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Bei den ſchweren Kranken muͤſſen ſie vor

zuͤgliche Sorgfalt anwenden , ſie auf alle moͤgliche
Art unterſtuͤtzen und die Nacht hindurch wachen ;

bei ſich ereignenden bedenklichen , oder unerwarteten

Vorfaͤllen den Hoſpitalchirurgen benachrichtigen ,

welcher das Weitere anordnen wird .
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Sie duͤrfen den Kranken durchaus keine feuchte

Waͤſche reichen , dieſelbe aber auch nicht an den

Stubenoͤfen trocknen , oder Dinge , welche Geruch

verbreiten , auf denſelben erwaͤrmen .

In Betreff der Zimmerwaͤrme uͤbrigens, ſollen

ihnen die Thermometer zur Richtſchnur dienen .

Sie ſollen ſtrenge darauf ſehen , daß den

Kranken keine verbotenen Dinge zugetragen wer⸗

den , am allerwenigſten aber ſelbſt die Hand dazu

bieten ; uberhaupt genau auf die Hoſpital⸗Ordnung

achten , und jede Uebertretung derſelben anzeigen .

§. 104 .

Ohne Erlaubniß ſollen ſie ſich nicht aus dem

Hoſpital entfernen , dieſe Erlaubniß aber nie miß⸗

brauchen .

Unerlaubte Entfernung , Unreinlichkeit , Trun⸗

kenheit , Nachläſſigkeit , uberhaupt Uebertretung der
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